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RS OGH 1954/9/21 4Ob97/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1954

Norm

AngG §17 V

AngG §17 VI

ArbUrlG §8

Rechtssatz

Der Urlaubsanspruch erlischt, wenn er nicht vor Ablauf des Urlaubsjahres geltend gemacht wird. Nur wenn dies

geschehen ist, kann der Arbeitnehmer vom Dienstgeber, der seinen Urlaubsanspruch vereitelt hat, eine

Urlaubsentschädigung in Geld verlangen.
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